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nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Gebieten ferner erneut erklärend, daß die natürlichen Ressourcen das
die in Artikel 73e) der Charta vorgeschriebenen Informationen Erbe der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, namentlich
sowie möglichst ausführliche Informationen über politische auch der autochthonen Bevölkerungsgruppen, sind,
und konstitutionelle Entwicklungen in diesen Gebieten zu
übermitteln;

4. ersuchtden Generalsekretär, im Zusammenhang mit solchen Gebiets und eingedenk der Notwendigkeit, die
der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete Stabilität, Diversifizierung und Stärkung der Wirtschaft eines
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, daß ausreichende jeden Gebiets zu fördern,
Informationen aus allen verfügbaren veröffentlichten Quellen
herangezogen werden;

5. ersuchtden Sonderausschuß, die ihm mit Resolution anfällig sind,
1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben nach den üblichen
Verfahren weiterhin wahrzunehmen und der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu
erstatten.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/72. Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich
nachteilig auf die Interessen der Völker derGebie-
te ohne Selbstregierung auswirken

Die Generalversammlung,

nach Behandlungdes Punktes "Aktivitäten ausländischer
wirtschaftlicher und sonstiger Interessen, welche die Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker in unter Koloni-
alherrschaft stehenden Gebieten behindern",

nach Prüfungdes diese Frage betreffenden Kapitels im
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker ,75

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
14. Dezember 1960 sowie auf alle anderen einschlägigen Völker enthält, sowie ihr Recht darauf, ihre natürlichen
Resolutionen, darunter insbesondere Resolution 46/181 vom Ressourcen zu nutzen und zu ihrem eigenen Wohl darüber zu
19. Dezember 1991, verfügen;

in Bekräftigungder nach der Charta der Vereinten Nationen
bestehenden feierlichen Verpflichtung der Verwaltungsmächte,
den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und bildungs-
mäßigen Fortschritt der Einwohner der ihrer Verwaltung
unterstehenden Gebiete zu fördern sowie die menschlichen und
natürlichen Ressourcen dieser Gebiete vor Mißbrauch zu
schützen,

sowie erneut erklärend, daß jede wirtschaftliche und
sonstige Aktivität, die sich nachteilig auf die Interessen der
Völker der Gebiete ohne Selbstbestimmung und auf die
Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514
(XV) der Generalversammlung auswirkt, im Widerspruch zu
den Zielen und Grundsätzen der Charta steht,

im Bewußtseinder Besonderheiten der geographischen
Lage, der Größe und der wirtschaftlichen Gegebenheitenjedes

sich dessen bewußt, daß die kleinen Hoheitsgebiete für
Naturkatastrophen und die Zerstörung der Umwelt besonders

sowie sich dessen bewußt, daß ausländische Wirtschafts-
investitionen, sofern sie in Zusammenarbeit mit der Bevölke-
rung der Gebiete ohne Selbstregierung erfolgen und ihren
Wünschen entsprechen, einen wertvollen Beitrag zur sozio-
ökonomischen Entwicklung dieser Gebiete sowie zur Aus-
übung ihres Rechts auf Selbstbestimmung leisten können,

besorgtüber alle Aktivitäten, deren Ziel darin besteht, die
natürlichen und menschlichen Ressourcen der Gebiete ohne
Selbstregierung entgegen den Interessen der Bewohner dieser
Gebiete auszubeuten,

eingedenkder einschlägigen Bestimmungen der Schlußdo-
kumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen der Staats-
und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder sowie der
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der
Organisation der afrikanischen Einheit, dem Südpazifischen
Forum und der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten
Resolutionen,

1. bekräftigt das Recht der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung auf Selbstbestimmung im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung, welche die Erklärung über die

2. bestätigtden Wert ausländischer Wirtschaftsinvestitio-
nen, die in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung der Gebiete
ohne Selbstregierung und entsprechend ihren Wünschen mit
dem Ziel erfolgen, einen wirksamen Beitrag zur sozioökono-
mischen Entwicklung dieser Gebiete zu leisten;

3. erklärt erneut, daß die Verwaltungsmächte nach der
Charta dafür verantwortlich sind, den politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und bildungsmäßigen Fortschritt der
Gebiete ohne Selbstregierung zu fördern, und bekräftigt die
legitimen Rechte der Völker dieser Gebiete auf ihre natürli-
chen Ressourcen;

4. bekräftigt ihre Besorgnisüber alle Aktivitäten, die
darauf gerichtet sind, die natürlichen Ressourcen, die das Erbe
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, einschließlich
der autochthonen Bevölkerungsgruppen, in der Karibik, im
Pazifik und in anderen Regionen sind, sowie ihre mensch-
lichen Ressourcen entgegen den Interessen dieser Bevölkerung
auszubeuten und sie damit ihrer Verfügungsgewalt über diese
Ressourcen zu berauben;
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5. stellt fest, daß alle wirtschaftlichen und sonstigen autochthonen Bevölkerungsgruppen, und auf die Förderung
Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker der wirtschaftlichen und finanziellen Existenzfähigkeit dieser
der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken, vermieden wer- Hoheitsgebiete gerichtet ist;
den müssen;

6. fordert alle Regierungenabermals auf, soweit nicht
bereits geschehen, im Einklang mit den einschlägigen Be-
stimmungen der Resolution 2621 (XXV) der Generalversamm-
lung vom 12. Oktober 1970 Gesetzgebungs-, Verwaltungs-
und andere Maßnahmen bezüglich ihrer Staatsangehörigen und
der ihrer Rechtsprechung unterstehenden juristischen Personen 69. Plenarsitzung
zu ergreifen, die in Gebieten ohne Selbstregierung Unterneh- 10. Dezember 1997
men besitzen und betreiben, die den Interessen der Einwohner
dieser Gebiete abträglich sind, damit der Tätigkeit solcher
Unternehmen ein Ende gesetzt wird;

7. erklärt erneut, daß die in Verletzung der einschlägigen
Resolutionen der Vereinten Nationen erfolgende mißbräuchli-
che Ausbeutung und Plünderung der Meeres- und der son-
stigen natürlichen Ressourcen der Gebiete ohne Selbst- Die Generalversammlung,
regierung eine Bedrohung der Unversehrtheit und des Wohl-
stands dieser Gebiete darstellt;

8. bittet alle Regierungen und Organisationen des koloniale Länder und Völker durch die Sonderorganisationen
Systems der Vereinten Nationen, im Rahmen des Möglichen und die den Vereinten Nationen angeschlossenen interna-
alles zu tun, um sicherzustellen, daß die ständige Souveränität tionalen Institutionen",
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung über ihre natürli-
chen Ressourcen voll respektiert und geschützt wird;

9. fordert die betreffenden Verwaltungsmächtenach- den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über
unveräußerliche Recht der Völker der Gebiete ohne Selbst- seine Konsultationen mit dem Präsidenten des Wirtschafts-
regierung auf ihre natürlichen Ressourcen sowie ihr Recht auf und Sozialrats ,
Ausübung und Beibehaltung der Verfügungsgewalt über die
künftige Erschließung dieser Ressourcen zu sichern und zu
garantieren, und ersucht die Verwaltungsmächte, alle er-
forderlichen Maßnahmen zum Schutz der Eigentumsrechte der
Völker dieser Gebiete zu ergreifen;

10. fordertdie betreffenden Verwaltungsmächteauf, dafür
zu sorgen, daß in den ihrer Verwaltung unterstehenden
Hoheitsgebieten keine diskriminierenden Arbeitsbedingungen
herrschen, sowie in jedem Hoheitsgebiet ein gerechtes Ent-
lohnungssystem zu fördern, das ohne Diskriminierung für alle
Bewohner gilt;

11. ersuchtden Generalsekretär, die Weltöffentlichkeit
auch weiterhin mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln über
jede Aktivität zu informieren, die sich nachteilig auf die
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker von
Gebieten ohne Selbstregierung im Einklang mit der Charta und
der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung auswirkt;

12. appelliertan die Massenmedien, die Gewerkschaften
und die nichtstaatlichen Organisationen sowie an Einzelperso-
nen, ihre Bemühungen um die Förderung des wirtschaftlichen
Wohls der Gebiete ohne Selbstregierung fortzusetzen;

13. beschließt, die Lage in den Gebieten ohne Selbst-
regierung zu verfolgen, um sicherzustellen, daß die gesamte
Wirtschaftstätigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und
Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften im Interesse der
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, einschließlich der

14. ersuchtden Sonderausschuß für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage
auch weiterhin zu prüfen und der Generalversammlung auf
ihrer dreiundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

52/73. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker durch die Sonderorganisationen und die
den Vereinten Nationen angeschlossenen interna-
tionalen Institutionen

nach Behandlungdes Punktes "Verwirklichung der
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an

sowie nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs76

und des Berichts des Vorsitzenden des Sonderausschusses für

77

nach Prüfungdes diese Frage betreffenden Kapitels im
Bericht des Sonderausschusses ,78

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 und1541 (XV) vom 15. Dezember 1960,
die Resolutionen des Sonderausschusses sowie die anderen
einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten
Nationen, insbesondere die Resolution 1996/37 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 26. Juli 1996,

eingedenkder einschlägigen Bestimmungen der Schlußdo-
kumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen der Staats-
und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder sowie der
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der
Organisation der afrikanischen Einheit, dem Südpazifischen
Forum und der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten
Resolutionen,

sichder Notwendigkeitbewußt, die Verwirklichung der in
ihrer Resolution 1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker zu erleichtern,

A/52/185.76
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